
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/5/29 5Ob556/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1984

Norm

EO idF ZVN 1983 §402 Abs1 A

ZPO §521a

Rechtssatz

Die Revisionsrekursbeantwortung ist zulässig, wenn die Entscheidung über den die Erhöhung der Sicherheitsleistung

betreffenden Antrag einer solchen über einen Antrag auf Aufhebung einer EV gleichzuhalten ist.

Entscheidungstexte

5 Ob 556/84

Entscheidungstext OGH 29.05.1984 5 Ob 556/84
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